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Mitglieder-Info Nr. 5/2012 

Werkstattfähigkeit eines schwerbehinderten Menschen  

Beschluss des Bundessozialgerichtes vom 02.11.2011, Az.: B 11 AL 80/11 B, vorgehend 
Sächsisches LSG, Urteil vom 03.06.2011, Az.: L R AL 86/10 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem o. g. Beschluss hat der 11. Senat des BSG die Beschwerde des Klägers gegen die 
Nichtzulassung der Revision im o. g. Urteil des Sächsischen Landessozialgerichtes abge-
lehnt. 

Mit dem Urteil vom 03.06.2011 hatte das Sächsische Landessozialgericht einen Anspruch des 
Klägers auf Kostenübernahme für Leistungen im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für be-
hinderte Menschen als Leistung zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben wegen fehlender 
Werkstattfähigkeit verneint. 

Das BSG weist die Nichtzulassungsbeschwerde im Wesentlichen mit der Begründung zurück, 
dass der Kläger die Klärungsbedürftigkeit und -fähigkeit der Rechtsfrage, ob die Ablehnung 
von Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für einen schwerbehinderten 
Menschen wegen fehlender Werkstattfähigkeit die VN-BRK verletzt, nicht ausreichend darge-
legt habe. Das BSG führt unter Rn. 8 der Entscheidung aus, dass aus den Regelungen der 
VN-BRK – etwa im Wege einer entsprechenden Gesetzesumsetzung bzw. Gesetzesausle-
gung – kein subjektiv-öffentliches Recht des Einzelnen abgeleitet werden könnte, eine 1 : 1 
Betreuung in einer zuständigen Werkstatt zu verlangen. 
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Insoweit bezieht sich der erkennende Senat auch auf die Entscheidung zum Sportrollstuhl 
vom 18.05.2011, Az.: B 3 KR 10/10 R, s. hierzu auch Mitglieder-Info Nr. 56/2011. 

Ich habe die Entscheidung des BSG sowie die vorinstanzliche Entscheidung des Sächsischen 
Landessozialgerichtes (im Kurztext) als Anlagen zur Kenntnisnahme beigefügt.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: 

Matthias Krömer 


